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In Elternzeit kannst du natürlich auch in der Probezeit gehen, das ist davon ganz unabhängig.
Der Mutterschutz zählt wie normale Arbeitszeit in allen Bundesländern mit, dass ist gesetzlich
so festgelegt (auch BVs), lediglich, ob du auch in der Elternzeit auf Lebenszeit verbeamtet
wirst, ist wohl unterschiedlich. Aber wenn du nicht in der Elternzeit auf Lebenszeit verbeamtet
wirst, dann eben danach. Das ist doch egal 
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